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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1995

Norm

StGB §109

Rechtssatz

§ 109 StGB schützt (ua) das Hausrecht im engeren Sinn, worunter das Recht an der eigenen Wohnstätte, als dem Ort,

an dem sich die Intimsphäre des Individuums und der Familie in besonderer Weise lokalisiert, verstanden wird.
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